
$tadt Cottbus / mdsto Chcisebuz
Der Oberbürgermeister

Vorlaqen-Nr.
StW tv-098i07
HA

Geschäftsbereich: lV Fachbereich: 61 Termin der Tagung: 26.09.07

Beschlussvorschlaq:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschl ießen:

1. Der Bebauungsplan Sielower Landstraße Ost l lwird nach $ 2 Abs. 1 BauGB i .  V. mit  $ 1 Abs. I  BauGB im
Verfahren nach $ 13 ßauGB geändert .  Maßgebend fürdie Planänderung des Bebauungsplanes istdie
Zielsetzung, die Zulässigkeit  von Einzelhandelsbetr ieben im Plangebiet auszuschl ießen.

2 .  Auf  d ie  Durch führungder f rühze i t igenUnter r i ch tung und Erör te rung nach$3Abs.  l  und$4Abs.  l  BauGB
wird verzichtet"

3. Der Beschlus$ zur 1. Anderung des Bebauungsplanes ist  ortsübl ich bekannt zu machen.
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Be ratu n.fl sgegensta n d :
1. Anderu.ng des Bebauungsplanes $ielower Landstraße Ost ll im vereinfachten Vedahren nach $ 13
BaUGB - Anderungsbeschluss



Vorl tv-098/07
Prpblembesch rei bu nq/Beg rü nd u nq :

Der Bebauungsplan Sielower Landstraße Ost ll in seiner am24.06"2006 in Kraft gesetzten Fassung setzt die in
seinem Geltungsbereich gelegenen Fiächen als Gewerbegebiet nach $ 8 BaUNVO fest. Ausgeschlossen
wurden Lagerplätze und die nach $ I  Abs. 3 Punkt '1 * 3 ausnahmsweise zulässigen Nutzungen wie
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal, Anlagen für Kirchen, soziale und gesundheitliche Zwecke
und Vergnügungsstätten. In der Begründung wird hiezu ausgeführt ,  dass das Gewerbegebiet für das
produzierende Gewerbe reserviert werden soll, für das es auf Grund der Lage geeignet ist.
Zu der in dem Gebiet somit zulässigen Nutzungsart, Gewerbegebiete aller Art ($ B Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)
zählen Einzelhandelsbetr iebe, soweit  s ie nicht auf Grund ihres f lächenmäßigen Umfanges nur in
Sondergebieten nach $ 11 BauNVO oder in Kerngebieten zulässig sind. Einer sich damit auf Grund aktuel ler
Anfragen abzeichnenden Entwicklung des Gebietes zu einem Standort  für Einzelhandelsvorhaben sol l  ein
Riegel vorgeschob*n werden. Die Planungsbefugnis ist  gegeben, da gewicht ige städtebaul iche
Al lgemeinbelange für die Planung sprechen. Dem integrierten Stadtentwicklungskonzept ( lNSEK, Stand
Entwurf) ist unter Bezugnahme auf das Einzelhandelsgutachten der Stadt Cottbus (2005) zu entnehmen, dass
die Durchsetzung des Zentrenkonzeptes unter zu Hilfenahme planerischer Instrumente konsequent zu
verfolgen ist. Ansiedlungen können nur noch in städtebaulich integrierten Lagen erfolgen und sind auch nur
dann zulässig, wenn sie zur Stärkung städtebaul icher Funkt ionen dienen. Bei dem in Rede stehenden Standort
handelt es sich um ke incn integrierten Standort. Aus der gesamtstädtischen Verkaufsflächenbetrachtung und
unter Beachtung der Stadturnbauziele für den Bereich von Neu-Schmellwitz kann kein zusätzliches
Entwicklungspotent ial  für eine Einzelhandelsansiedlung im Norden abgelei tet  werden.
Demnach würden unter Zugrundelegung der ungünstigsten Bevölkerungsprognose/Kaufkraftentwicklung für das
$tadtgebiet neue Standorte, die wohngebietsintegrierten und die auf die unmittelbar auf die Nahversorgung
orientierten Standorte bzw" die Aktivitäten zur Stabilisierung von vorhandenen Standorten, hier das
Sondergebiet Gerhart-Hautmann-Straße, gefährden. Abgeleitet aus dem Einzelhandelskonzept bestehen
Entwicklungspotent iale ledigl ich im qual i tat iven Bereich * Innenstadtentwicklung mit  Magnetwirkung,
ergänzende Angebote im gehobenen Bereich.
Mit  der Änderung des Bebauungsplanes sol l  die planungsrecht l iche Festsetzung des Bebauungsplanes zur Art
der baul ichen Nutzung geändertwerden. Die Anderung sol l  i .  S. einer Klarstel lung erfolgen. Danach sol ldie
Zulässigkeit  von Einzelhandelsbetr ieben ausgeschlossen werden.
Die Anderung des Bebauungsplanes erfolgt  im Rahmen der Durchführung des vereinfachten Verfahrens nach $
13 BauGB. Die Sachverhaltsvoraussetzungen l iegen vor,  durch die Anderung der Festsetzung werden die
Gnundzi. jEe der Planung nicht ber l ihrt .
Die städtebaul ichen Planungsleistungen zur Frarbeitung des geänderten Bebauungsplanes werden in
Eigenleistung der zuständigen Fachbereiche erbracht,  so dass der Stadt auße rhalb der
Verwaltu n gsaufwendu n gen keine finanziellen Kosten entstehen.

Anlagen
Übersichtsplan mit  Kennzeichnung des Geltungsbereiches

Finanziel le Auswirkungen.

1. Gesamtkosten:
IJa X Nein

keine

2. Sicherstel lunq der Finanzierunq:
entfällt

3. Folgekosten:
keine


